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 Veröffentlicht am 31.03.2015

Norm

ZPO §41

ZPO §46

1. ZPO § 41 heute

2. ZPO § 41 gültig ab 01.03.1919 zuletzt geändert durch StGBl.Nr. 95/1919

1. ZPO § 46 heute

2. ZPO § 46 gültig ab 01.01.1898

Rechtssatz

Tritt ein Nebenintervenient mehreren (solidarisch in Anspruch genommenen) Beklagten bei, so sind seine Kosten im

Allgemeinen nach Kopfteilen auf die Hauptparteien zu beziehen. Hinsichtlich der Kopfteile gebührt dem

Nebenintervenienten jeweils im selben Verhältnis wie der Hauptpartei Kostenersatz.
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